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Gemeindeversammlung, Freitag, 26. April 2024, 20.00 Uhr, Turnhalle 
(Untergeschoss Gemeindehaus), Dorf 
 
 
T r a k t a n d e n 
 
1. Jahresrechnung 2023 

Genehmigung 
 
2. Alte Strasse; Sanierung Margelibrücke 

Projekt- und Kreditgenehmigung 
 
3. Böschungssanierung Bütscheggen- und Egernschwandweg  

Projekt- und Kreditgenehmigung 
 
4. Fahrzeugersatz Wegequipe 
 Kreditgenehmigung 
 
5. Kreditabrechnungen 

a. Leitungssanierung Aebi-Rehärti 
b. Neubau Werkhof und Feuerwehrmagazin mit Strassenbauprojekt 
Kenntnisnahme 
 

6. Verschiedenes 
 
 
Aktenauflage 
Alle Unterlagen zu den traktandierten Geschäften liegen 10 Tage vor der Versammlung mit 
den gemeinderätlichen Anträgen während der ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der 
Gemeindeverwaltung auf.  
 
 
Eine schriftliche Orientierung wird in Form einer Botschaft (Mitteilungsblatt) allen Haushaltun-
gen zugestellt. Ebenfalls einsehbar ist das Protokoll der ordentlichen Gemeindeversamm-
lung vom 24. November 2023. 
 
 
Allgemeines 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 
10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt 
Frutigen-Niedersimmental einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die 
Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 
49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, 
kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
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Das Protokoll wird zwei Wochen nach der Versammlung auf der Gemeindeschreiberei wäh-
rend 30 Tagen (13.05. bis 12.06.2024) öffentlich aufgelegt (Art. 103 OgR). Während der Auf-
lage kann schriftlich Einsprache beim Gemeinderat erhoben werden. Der Gemeinderat ent-
scheidet über allfällige Einsprachen und genehmigt das Protokoll. 
 
Alle seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde Adelboden wohnhaften Schweizerbür-
gerinnen und Schweizerbürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, sind zu dieser 
Versammlung freundlich eingeladen. 
 
 

Gemeinderat Adelboden 
 

*** 
 
 
Geht an: 
- Frutiger Anzeiger, Egger AG, 3714 Frutigen, zur Publikation in den Ausgaben vom  

26. März, 9. April (Kurzfassung) und 23. April 2024 
- GP Roger Galli 
 
 
Gemeindeschreiberei Adelboden 
16. Februar 2024 / mm 
 


